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Abzahlungsgeschifte und Armengendéssigkeit

Heute, da das Gesetz {iber den Abzahlungs- und Vorauszahlungsvertrag in der
Beratung der eidgendssischen Behérden steht und der von der Schweizerischen
Armenpflegerkonferenz liangst gehegte Wunsch auf gesetzliche Regelung des
Abzahlungswesens sich verwirklicht, ist es sicher angebracht, wenn wir auf eine
Publikation hinweisen, die vor allem das Interesse der Fuirsorger verdient. Fraulein
Anna Fischer hat an der Sozialen Frauenschule Luzern im Jahre 1959 die Diplom-
arbeit «Abzahlungsgeschifte und Armengendssigkeit» eingereicht, die auf Grund
eines umfangreichen verarbeiteten Materials die sozialen Auswirkungen des
Abzahlungswesens aufdeckt und die Zusammenhinge zwischen Notstand und
Abzahlungsverpflichtungen darlegt. Die weitschichtige Untersuchung umfaBt
26 armengendssige Familien, deren Armengendssigkeit in enge Beziehungen mit
Abzahlungsvertragen gesetzt werden muf.

In einem ersten Teil erortert die Verfasserin die Abzahlungsgeschaftc und ihre
Probleme, wobei festgehalten wird, dal3 das Abzahlungsgeschift in der modernen
Wirtschaft zu einem wichtigen Faktor geworden ist. Besonders die Bedeutung des
Abzahlungsgeschiiftes fiir die Familie wird eingehend gewiirdigt, wobei nicht ver-
kannt wird, dal3 es auch als Familienhilfe angesehen werden darf. Der Familien-
erhaltung und -férderung kann das Abzahlungsgeschift in verschiedener Hinsicht
dienen,da es die Last einer notwendigen Anschaffung auf eine lingere Frist verteilt.
Daneben diirfen aber die unliebsamen Auswirkungen nicht bagatellisiert werden.

Sehr aufschluBreich sind die Darlegungen des weitern Teiles iiber die Abzah-
lungsgeschifte und ihre Auswirkungen auf die Familie. Diese Ausfithrungen um-
fassen die Art der Warengattungen, die Vertragsarten und Vertragsbedingungen,
die Motive und den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und den Finanzierungsplan
des Kiaufers. Weiter wurde der Zusammenhang zwischen Abzahlungsgeschéift und
der Armengendéssigkeit untersucht. Es ist zweifellos ein groBles Verdienst der
Autorin, daB sie sich eingehend mit den zehn Kategorien der Armutsursachen,
wie sie von der kantonalen Fiirsorgedirektoren-Konferenz am 28. Juni 1946 fest-
gelegt wurden, befaBte und richtig festhilt, daB3 eine Klassifizierung der Unter-
stiitzungsfille nach der Armutsursache mit Vorbehalten erfolgen muB, besonders
weil die psychologischen Hintergriinde der Ursachen vielfach erst spiter zutage
treten. Es ist tatsichlich so, daB3 oft bei der Aufnahme des ersten Gesuches der
Grund der Bediirftigkeit bei einer Familie offensichtlich erscheint und bald zeigen
sich dem Armenpfleger bei der Betreuung der Familie weitere, vielleicht viel tiefer
liegende Ursachen der Notlage. Die Untersuchung ergab aber doch, daB in der
Mehrzahl der Unterstiitzungsfille die Beduirftigkeit der Familie primér in du3ern
oder personlichen Ursachen begriindet war, dafl aber die Abzahlungsgeschifte
ein die Notlage erschwerendes Moment darstellen. Immerhin konnte einwandfrei
festgestellt werden, daB3 die Hohe der von der Armenpflege geleisteten Unter-
stiitzungen in allen Fillen von den Abzahlungsgeschiften mitbestimmt wurde.
Allgemein ergab sich mit Bezug auf den Grund und den Zeitpunkt der Zahlungs-
schwierigkeiten, daf3 bei den iiblichen Abzahlungsgeschiften von Radios, Wasch-
maschinen, Staubsaugern usw. die Raten piinktlich bezahlt wurden, ohne dafiir die
Armenpflege zu beanspruchen. Mehr Schwierigkeiten ergaben aber die héhern
Abzahlungsraten fiir Mobel. Die Armenpflege muBte in verhiltnismiBig wenigen
Fillen die Regelung der Abzahlungsgeschiifte selber iibernehmen oder sich sonst-
wie direkt einschalten. Trotzdem konnten aber die meisten Vertragsverpflichtun-
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gen nur mit Hilfe der 6ffentlichen Unterstiitzung erfiillt werden. Hitte die Armen-
pflege sich nicht bereit erklart, Unterhaltsbeitriage zu leisten, Arzt-, Zahnarzt-
und Spitalkosten zu bezahlen, Kur- und Heimaufenthalte zu erméglichen, Miet-
zinse auf sich zu nehmen und viele andere Beitrige zu gewéhren, so hitte manche
Familie die Mébel-, Teppich-, Radio- und Waschmaschinen-Raten unméglich
bezahlen kénnen und den Kaufgegenstand verlieren miissen. Im Interesse der
Familie muBten Armenpflegen die volle Mdébelschuld iibernehmen, giinstigere
Abzahlungsraten vermitteln oder mit einmaligen Hilfen eine verhingnisvolle
Situation retten. Aber auch die Riickgabe der Mobel und die Beschaffung von
zweckdienlichem Ersatzmobiliar mufite verlangt werden, wobei sich die Armen-
pflege mittels eines Gebrauchsleihevertrages sicherte, das hei3t die Familie vor
Drittanspriichen schiitzte.

Sehr aufschluBreich sind ferner die Untersuchungen der Situation der armen-
genossigen Familien, namlich die Gleichférmigkeit der duBern Lebensverhilt-
nisse, die mitmenschlichen Beziehungen, nimlich das meist getritbte Verhiltnis
der Ehegatten, Trunksucht und Verstindnislosigkeit des Ehemannes gegentiber
Frau und Kindern usw., das unerfreuliche Verhiltnis mit der Nachbarschaft,
besonders in Wohnblécken, die sehr armen Umweltsbeziehungen solcher Familien.
So traurig es ist, vielfach muf} eine gro8e Beziehungslosigkeit zu den Eltern, den
Mitmenschen, zum Beruf, zu den Werken der Schépfung und zum Schépfer fest-
gestellt werden. Viele, die aus solchen Griunden von der 6ffentlichen Unter-
stitzung Gebrauch machen, haben sich selber zu einem Teil aufgegeben und ent-
zichen sich in gewissen Bereichen ihres Daseins, der persénlichen Verantwortung.
Es ist eine schwere Aufgabe des Fursorgers oder Armenpflegers, einen menschlichen
Kontakt mit solchen Leuten herzustellen, der unbedingt notwendig ist, wenn iiber-
haupt eine erzieherische Betreuung Erfolg haben soll.

Sehr instruktiv wurden die Auswirkungen der Abzahlungsgeschifte in armen-
genossigen Familien durch die Autorin erldutert. Die meist unerfreulichen Folgen
von Abzahlungsgeschiften brauchen oft lange Zeit, bis sie abgeklungen sind, seien
sie finanzieller, gesundheitlicher, geistig-seelischer oder sozialer Natur. Die rein
finanziellen Auswirkungen, die wir hier nicht aufzihlen kénnen, rufen entspre-
chende Reaktionen auf gesundheitlichem, geistig-seelischem oder sozialem Gebiet
hervor und diirfen nicht unterschitzt werden. Sind nicht vielfach tiberdimensio-
nierte Abzahlungsgeschifte der Grund, dal die Ehefrau und Mutter der auBer-
hauslichen Arbeit in Fabriken usw. nachgehen muf3? Solche Frauen haben ein-
deutig bestitigt, daB3 gesundheitliche Stérungen fast unausbleiblich wurden. Wie
oft leiden sie wegen ihrer Doppelbelastung und der aufreibenden Akkordarbeit an
nervosen Stérungen und brauchen mehr drztliche Hilfe als andere Frauen oder
verfallen der Tablettensucht. Miissen nicht vielfach die Armenpflegen dann Arzt-,
Spital- oder Erholungskosten iibernehmen? Dann sind vor allem die Kinder wieder
die Leidtragenden. Viele schulpflichtige Kinder kehren mittags in die leere Woh-
nung zuriick und warten auf die Mutter, die ihnen dann in groBer Eile das Essen
zubereiten muB3, um nach kurzen Ermahnungen gleich wieder an den Arbeitsplatz
zuriickzukehren. Diese Kinder erleben tatsachlich ihre Familie nur als EB- und
Schlafgemeinschaft und ihre Eltern als Nahrungs- und Kleidungsspender.

Die Autorin hat es nicht unterlassen, in einem dritten Teil die Mitwirkung der
Armenpflege bei der Verhiitung von Gefahren und MiBBbrauchen im Abzahlungs-
geschift darzulegen. Ausgehend von den Aufklarungsbestrebungen gemeinniitziger
Institutionen, Fursorgestellen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbanden sowie
andern sozial titigen Kreisen tiber die Gefahren des Abzahlungsgeschiftes, weist
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die Autorin auf Vorbeugungsmafinahmen durch Ersatzeinrichtungen und erzie-
herische Betreuung hin. Wichtigstes Vorbeugungsmittel ist das freiwillige Sparen
anstelle des gelegentlich als «zwangsmiBiges Sparen» bezeichneten Abzahlungs-
geschiftes. Von verschiedenen Institutionen sind Einrichtungen geschaffen worden,
die zum Sparen anspornen und es erleichtern wollen (Jugendsparhefte, Aussteuer-
sparhefte usw. von Bankinstituten). Erwidhnt miissen ferner werden die Klein-
oder Sozialkredite, die Ehestandsdarlehen, Aussteuerbeitrige a fonds perdu,
genossenschaftliche Selbsthilfe. Vorbeugende Hilfe erfolgt auch durch handwerk-
liche, hauswirtschaftliche oder kunstgewerbliche Schulung von jungen Minnern
und Frauen in Kursen. Die Erziechung jedoch ist das wirksamste Vorbeugungs-
mittel gegen ungesunde, unzweckmafBige Kaufe. Diese Erzichung muf3 schon im
Elternhaus beginnen, wo der Sinn fir echte Werte geweckt werden mul3. Der
Armenpfleger und Fiirsorger mul3 versuchen, im Einzelfall erzieherisch zu wirken.
Da aber nicht alle Leute, an die sich die Aufklirung tiber das Abzahlungswesen
wendet, einsichtig sind, ist das Eindammen von Millbrauchen des Abzahlungs-
wesens nur durch gesetzliche Regelung méoglich. Dabei muf3 man sich aber bewuf3t
sein, daB3 durch solchen gesetzlichen Schutz der Kiufer nicht der Verantwortung
durch sein Handeln entbunden werden kann. Vielmehr soll er sich ithrer bewuBt
werden und sie zu tragen imstande sein. Die von der Autorin vorgeschenen gesetz-
lichen Neuordnungen entsprechen der heutigen neuen Gesetzgebung, die nun im
Entstehen ist, wobei mit Freuden festgestellt werden kann, daf3 die Postulate der
Stindigen Kommission der Schweizerischen Armenpflegerkonferenz vom No-
vember 1955 zum grofB3en Teil mitberticksichtigt worden sind. Alle zur Verhiitung
von Gefahren und MifB3briuchen im Abzahlungsgeschift erwihnten Bestrebungen
und Mittel, wie die Aufklarung, die Ersatzeinrichtungen und die Erziehung ent-
stammen der Sorge sozial titiger Leute um ihre leichtsinnig, voreilig handelnden
oder zur Selbstindigkeit nicht fihigen Mitbiirger. Man méchte sie vor einem
Ubel, das sie sich durch falschen Gebrauch ihrer Willensfreiheit selber zufiigen,
bewahren, und ihren Mitmenschen die in der Niachstenliebe gebotene Mitverant-
wortung in Erinnerung rufen.

Fraulein Fischer hat in dieser ausgezeichneten Diplomarbeit die Probleme, die
sich vor allem fiir die Armenpflege und nicht weniger fiir die freiwillige, private
Firsorgetiatigkeit ergeben, in bemerkenswerter Klarheit und Grindlichkeit zur
Darstellung gebracht. Wer in der Fiirsorge titig ist oder sich mit Problemen der
privaten und o6ffentlichen Firsorge zu befassen hat, wird aus dieser vortrefflichen
Arbeit reichen Gewinn ziehen. Dr. Otto Stebler, Solothurn

Literatur

Rintelen F., Prof. Dr. med.: Uber die Gefahren des Alkohols und des Alkoholismus. Vortrag vor
den obersten Klassen des Midchen-Gymnasiums I, Basel, im Oktober 1g6o.

Der Fiirsorger. Organ des Verbandes Schweizerischer Firsorger fiir Alkoholgefihrdete.
Heft 5 vom Oktober 1961.

Diese alle zwei Monate erscheinende Zeitschrift enthilt unter anderem folgende Bei-
trige: Dr. med. H. Liithi, Bern: «Abstinenz und Askese in hygienischer Sicht»; Dr. iur.
A. Hunziker, Luzern: «Die Arten der Einzelfallhilfe».

88



	Abzahlungsgeschäfte und Armengenössigkeit

